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1 Allgemeine Angaben

1.1 Angaben zum Bewertungsobjekt

Art des Bewertungsobjekts:

Objektadresse:

Grundbuch- und Katasterangaben:

GrundstUck, bebaut mit einer (ehemaligen)
Landwirtschaftlichen Hofstelle

FlatenstraBe 29
68623 Lampertheim

Grundbuch von Hofheim, Blatt 3146,
Gemarkung Hofheim, Flur 1

Ifd. Nr. 11:
FlurstGck 304/1,
GrundstUcksgroBe: 383 m?

1.2 Angaben zum Auftraggeber und Eigentiumer

Auftraggeber:

EigentGmer:

Amtsgericht Lampertheim
BUrstadter StraBe 1
68623 Lampertheim

Beschluss vom 21.04.2023

- Aktenzeichen 71 K 15/23 -
Auftragsschreiben vom 21.04.2023
Auftragseingang am 29.04.2023

(hier nicht abgedruckt)

1.3 Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung

Grund der Gutachtenerstellung:

Wertermittlungsstichtag:
Qualitétsstichtag:
Tag der Ortsbesichtigung:

Umfang der Besichtigung etc.

Teilnehmer am Ortstermin:

Verkehrswertermittlung zum
Iwecke der Zwangsversteigerung

18.08.2023 (Tag der Ortsbesichtigung)

18.08.2023 (entspricht dem Wertermittlungsstichtag)
18.08.2023

Es konnte lediglich eine AuBenbesichtigung des Wohnge-
bdudes sowie eine teilweise Besichtigung der Ubrigen Ge-

bdude durchgefuhrt werden.

Da fur die Bewertung eine Freilegung des Grundsticks un-
terstellt wird, hat dies keinen Einfluss auf die Bewertung.

(hier nicht abgedruckt)

und der SachverstGndige
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Herangezogene Unterlagen, » Beschluss des Amtsgerichts Lampertheim
Erkundigungen, Informationen: » Grundbuchauszug

» Auszug aus der Flurkarte

» Bodenrichtwertauskunft des zust&ndigen

Gutachterausschusses

= Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis

= Auskunft aus dem Fldchennutzungsplan

= Auskunft aus dem Bebauungsplan

= Ortsbesichtigung

= Angaben der Beteiligten

1.4 Mitteilungen und Hinweise (Fragen des Gerichts)

Angaben zu Mietern 0.4.: Das Bewertungsobjekt ist gemdB Angaben der Beteiligten
(Uberwiegend) leerstehend. Ein EigentUmer bewohnt ein-
zelne RGume.

Gewerbebetrieb: Es befindet sich kein Gewerbebetrieb auf dem GrundstUck.
Zubehor etc.: Nicht vorhanden.
Hausschwamm: Hierzu ist keine Aussage maoglich, da ein GroBteil der Ge-

bdude nicht besichtigt werden konnten.

Beschrénkungen, Es bestehen nach Kenntnisstand des Sachverstdndigen
Rechte und Lasten etc.: keine Auflagen, baubehdrdliche Beschrédnkungen oder Auf-
lagen.

Energieausweis: Es liegt kein Energieausweis vor.
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2 Grund- und Bodenbeschreibung
2.1 lage

2.1.1 GroBraumige Lage (Makrolage)

Bundesland: Hessen

Kreis: Kreis Bergstrale

Ort und Einwohnerzahl / Lampertheim (ca. 32.700 Einwohner);
Demographische Entwicklung: Stadfteil Hofheim (ca. 6.000 Einwohner)

Das Durchschnittsalter der Einwohner von Lampertheim ist
im 10-Jahres-Zeitraum (2011 bis 2021) von 45,3 Jahre auf 45,6
Jahre gestiegen. Die Einwohnerzahlen sind in diesem Zeit-
raum gestiegen (+4,8 %). Im Jahr 2021 hat Lampertheim in-
klusive Stadtteile rd. 32.700 Einwohner. Bis zum Jahr 2030 hin
wird eine nahezu gleichbleibende Bevolkerungsentwick-
lung (+0,1 %) sowie ein Durchschnittsalter von 48,4 Jahren
prognostiziert.

Die Entwicklung zeigt zwar einen Wandel hin zu einerim Zeit-
ablauf dlter werdenden Bevdlkerung, dessen Ausmal zum
Wertermittlungsstichtag aber keine feststellbaren Auswirkun-
gen auf den Immobilienmarkt in Lampertheim hat.

Uberértliche Anbindung / N&chstgelegene gréBere Stédte:
Entfernungen: Worms, Darmstadt, Mannheim, Heidelberg
Landeshauptstadt:
Wiesbaden
LandstraBen:

L 3411 (direkt durch Hofheim)

Autobahnzufahrt:
A 61 (Anschluss Worms, ca. 9 km)
A 67 (Anschluss Lorsch, ca. 14 km)

Bahnhof:
Hofheim (Nahverkehr)

Flughafen:
Frankfurt/Main (ca. 60 km)

2.1.2 Kleinraumige Lage (Mikrolage)

Innerériliche Lage: Stadtteilmitte;
Die Entfernung zum Stadtzentrum Lampertheim
betrdgt ca. 11 km.
Geschdfte des taglichen Bedarfs
in Hofheim begrenzt vorhanden;

) www.wegweiser-kommune.de



DIPL.- ING. REINHARD BINZ, &.b.u.v. SV

Gutachten-Nr. 2023-04-026/RB Seite 6

Art der Bebauung und
Nutzungen in der StraBe:

Beeintréchtigungen:

Topografie:

2.2 Gestalt und Form

Gestalt und Form:

2.3 ErschlieBung, Baugrund etc.

StraBenart:

StraBenausbau:

AnschlUsse an Versorgungsleitungen
und Abwasserbeseitigung:

Grenzverhdltnisse,
nachbarliche Gemeinsamkeiten:

Baugrund, Grundwasser
(soweit augenscheinlich ersichtlich):

Altlasten:

Schulen und Arzte in Hofheim und den

umliegenden Stadten ausreichend vorhanden;
offentliche Verkehrsmittel (Bahnstation/Bushaltestelle)
in fuBl&ufiger Entfernung;

Verwaltung (Stadtverwaltung Lampertheim)

ca. 11 km entfernt;

einfache Wohnlage

Uberwiegend wohnbauliche Nutzungen;
Uberwiegend aufgelockerte, offene Bauweise

keine

eben

StraBenfront: ca.10m
mittlere Tiefe: ca. 36 m

GrundstUcksgroBe:
insgesamt 383 m?

Bemerkungen:
unregelmaBige GrundstUcksform

WohnsammelstraBe;
StraBe mit maBigem Verkehr

voll ausgebaut, Fahrbahn aus Betonverbundsteinen;
Gehwege beidseitig vorhanden,

befestigt mit Betonverbundsteinen;

Parkpl&tze ausreichend vorhanden

elektrischer Strom, Wasser aus o6ffentlicher Versorgung;
Kanalanschluss;

Fernsehkabelanschluss;

Telefonanschluss

mehrseitige Grenzbebauung der Gebdude

gewachsener, normal tragfdhiger Baugrund;
keine Grundwasserschdaden

GemdB schriftlicher Auskunft vom 13.10.2022 ist das Bewer-
tungsobjekt im Altlastenkataster nicht als Verdachtsfladche
aufgefuhrt.
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Anmerkung:

2.4 Privatrechtliche Situation

Grundbuchlich
gesicherte Belastungen:

Anmerkung:

Nicht eingetragene
Rechte und Lasten:

In dieser Wertermittlung ist eine lageUbliche Baugrund- und
Grundwassersituation insoweit berucksichtigt, wie sie in die
Vergleichskaufpreise bzw. Bodenrichtwerte eingeflossen ist.
DarUber hinausgehende vertiefende Untersuchungen und
Nachforschungen wurden nicht angestellt.

Dem Sachverstdndigen liegt ein Grundbuchauszug vom
27.07.2023 vor.

Hiernach bestehen in Abteilung Il des Grundbuchs von Hof-
heim, Blatt 3146 folgende, jedoch im Rahmen der Werter-
mittlung nicht wertbeeinflussende Einfragungen:

Lfd.-Nr. 3: Beschrdnkt persénliche Dienstbarkeit
Einsitzrecht gemaB Bewilligung vom 16.04.194,
|6schbar bei Todesnachweis fur a) Johann
Hermann Litters, geb. 20.06.1906 in Hofheim b)
GUnther Litters, geb. 20.04.1947 in Hofheim,
eingetragen am 12.03.1985.

Die Berechtigten sind verstorben, dass Recht
ist I6schungsreif.

Lfd.-Nr. 4: Eintragung der Pfandung eines
Miterbenanteils

Lfd.-Nr. 5: Eintragung der Pfandung eines
Miterbenanteils

Lfd.-Nr. 10: Zwangsversteigerungsvermerk

Schuldverhdltnisse, die ggf. in Abteilung Ill des Grundbuchs
verzeichnet sein kbnnen, werden in diesem Gutachten nicht
berucksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass ggf. valu-
tierende Schulden bei einer Preis(Erlés)aufteilung sachge-
mas bertcksichtigt werden.

Sonstige nicht eingetragene Lasten (z.B. beginstigende)
Rechte, besondere Wohnungs- und Mietbindungen sind
nach Auskunft der Beteiligten nicht vorhanden.
DiesbezUglich wurden keine weiteren Nachforschungen
und Untersuchungen angestellt.

DiesbezUgliche Besonderheiten sind gegebenenfalls zusétz-
lich zu dieser Wertermittlung zu berlcksichtigen.

2.5 Offentlich-rechtliche Situation

2.5.1 Baulasten und Denkmalschuiz

Eintragungen
im Baulastenverzeichnis:

Dem Sachverstandigen liegt ein Auszug aus dem Baulasten-
verzeichnis vom 17.10.2022 vor.

Das Baulastenverzeichnis enthdlt keine wertbeeinflussenden
Eintragungen.
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Denkmalschutz:

2.5.2 Bauplanungsrecht

Darstellungen
im Fldchennutzungsplan:

Festsetzungen

im Bebauungsplan:

Bodenordnungsverfahren:

2.5.3 Bavordnungsrecht

Denkmalschutz im Ganzen besteht nach Auskunft der Betei-
ligten nicht. Lediglich die straBenseitige Fassade musse bei
einer Neubebauung eventuell ,,stehen bleiben”

Der Bereich des Bewertungsobjekts ist im Fldchennutzungs-
plan als gemischte Baufldche (M) dargestellt.

FUr den Bereich des Bewertungsobjektes ist kein rechtskréfti-
ger Bebauungsplan vorhanden. Die Zulassigkeit von Bauvor-
haben ist demzufolge nach § 34 BauGB zu beurteilen.

Das GrundstUck ist zum Wertermittlungsstichtag
in kein Bodenordnungsverfahren einbezogen.

Die Wertermittiung wurde auf der Grundlage des redlisierten Vorhabens durchgefUhrt.
Das Vorliegen einer Baugenehmigung und ggf. die Ubereinstimmung des ausgefUhrten Vorhabens
mit dem Bauordnungsrecht und der verbindlichen Bauleitplanung wurde nicht geprUft.
Bei dieser Wertermittlung wird deshalb die materielle Legalitat der baulichen Anlagen und Nutzun-

gen vorausgesetzt.

2.6 Entwicklungszustand inkl. Beitragssituation

Entwicklungszustand
(GrundstUcksqualitat):

Beitragsrechtlicher Zustand:

baureifes Land (vgl. § 3 Abs. 4 ImmoWertV 21)

FUr den beitragsrechtlichen Zustand des GrundstUcks ist die
Verpflichtung zur Entrichtung von grundstUcksbezogenen
Beitrdgen maBgebend. Als Beifrdge gelten auch grund-
stUcksbezogene Sonderabgaben und beitragsdhnliche Ab-
gaben.

Das BewertungsgrundstUck ist bezuglich der Beitrdge for Er-
schlieBungseinrichtungen nach BauGB und KAG beitrags-
frei.

2.7 Derzeitige Nutzung und Vermietungssituation

Das GrundstUck ist mit einer (ehemaligen) Landwirtschaftlichen Hofstelle bebaut, im Wesentlichen
bestehend aus Wohngebdude, Stall, Nebengebdude und Scheune.

Das Bewertungsobjekt ist (Uberwiegend) leerstehend. Ein EigentUmer bewohnt einzelne RGume.
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2.8 Zukunftige wirtschaftliche Nutzung

Die Gebdude weisen eine erhebliche Uberalterung auf. Es sind augenscheinlich zahlreiche Unterhal-
fungsrucksténde (und Schdden) vorhanden (siehe dazu die Fotoaufnahmen im Anhang).

Aufgrund des Alters und der vorhandenen Ruckstdnde und Schéden entsprechen die Gebdude nicht
mehr den heutigen Anforderungen. Sie sind Uberaltert und nicht mehr wirtschaftlich nutzbar. FUr die
Modernisierung der Gebdude mussten hdhere Kosten aufgewendet werden als fir einen Neubau.
Jeder wirtschaftlich denkende und handelnde Kaufer wirde die Gebdude daher abreien und das
GrundstUck einer Neubebauung zufUhren.

Es handelt sich somit um ein Liquidationsobjekt, das nicht mit den drei gebr&uchlichen Wertermitt-
lungsverfahren bewertet werden kann. Es mUssen vielmehr die in der ImmoWertV beschriebenen Be-
sonderheiten fUr Liquidationsobjekte beachtet werden. Dabei kann von einer alsbaldigen (kurzfristi-
gen) Freilegung im Sinne des § 8 Abs. 3 Safz 2 Nr. 3 ImmoWertV ausgegangen werden, da die Ge-
bdude nahezu leer stehen und von einem K&ufer sofort abgerissen werden kénnten.

Auf die eventuell erforderliche Einhaltung von Grenzabsténden nach einer Freilegung wird im Beson-
deren hingewiesen. Aus Sicht des Sachversténdigen ist eine Verwertung mit dem Anwesen Flaten-
straBe 27 in Befracht zu fUhren.

3 Beschreibung der Gebaude und AuBenanlagen

Eine detaillierte Beschreibung ist entbehrlich, da fur die Bewertung eine Freilegung des Grundsticks
unterstellt wird. Es wird auf die Fotoaufnahmen im Anhang und die (Gberwiegend) fehlende Innenbe-
sichtigung verwiesen.
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4 Ermittlung des Verkehrswerts

Nachfolgend wird der Verkehrswert fUr das mit einer (ehemaligen) Landwirtschaftlichen Hofstelle be-
baute GrundstUck in 68623 Lampertheim ST Hofheim, FlatensiraBe 29 zum Wertermittlungsstichtag
18.08.2023 ermittelt.

4.1 Grundbuch- und Katasterangaben des Bewertungsobjekts

Grundbuch Blatt Lfd. Nr.
Hofheim 3146 11
Gemarkung Flur FlurstOck Fldche

Hofheim 1 304/1 383 m?
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4.2 Bodenwertermittlung

Die Bodenwertermittlung wird auf der Grundlage des fUr die Lage des Bewertungsgrundstucks verof-
fentlichten amtlichen Bodenrichtwerts durchgefihrt.

4.2.1 Bodenrichitwert mit Definition des Bodenrichtwertgrundsticks

Der Bodenrichtwert betrégt laut Bodenrichtwertauskunft des zustdndigen Gutachterausschusses fir
die Lage des Bewertungsgrundsticks 290,00 €/m? zum Stichtag 01.01.2022.

Das Bodenrichtwertgrundstick ist wie folgt definiert:

Entwicklungsstufe = baureifes Land

Art der baulichen Nufzung = M (gemischte Bauflache)
beitragsrechtlicher Zustand = frei

Grundstucksflache (f) = 400 m?

4.2.2 Beschreibung des Bewertungsgrundsticks

Wertermittlungsstichtag = 18.08.2023
Entwicklungsstufe = baureifes Land

Art der baulichen Nutzung = M (gemischte Bauflache)
beitragsrechtlicher Zustand = frei

GrundstUcksflache (f) = 383 m?
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4.2.3 Bodenwertermittlung des Bewertungsgrundsticks

Nachfolgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Wertverhdltnisse zum Wertermittlungsstich-
tag 18.08.2023 und die wertbeeinflussenden GrundstUcksmerkmale des Bewertungsgrundsticks an-
gepasst.

I. Umrechnung des Bodenrichtwerts auf den beitragsfreien Zustand ErlGuterung
beitragsrechtlicher Zustand des Bodenrichtwerts = frei
beitragsfreier Bodenrichtwert = 290,00 €/m?
(Ausgangswert fUr weitere Anpassung)
Il. Zeitliche Anpassung des Bodenrichtwerts
Richtwertgrund- | Bewertungsgrund- | Anpassungsfaktor ErlGuterung
stUck stUck
Stichtag 01.01.2022 18.08.2023 x 1,10 EO1

lll. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Grundsticksmerkmalen

Art der baulichen M (gemischte M (gemischte x 1,00
Nutzung BauflGche) BauflGche)

lageangepasster beitragsfreier = 319,00 €/m?
BRW am Wertermittlungsstichtag

Fldche (m?) 400 383 x 1,00
Entwicklungsstufe baureifes Land baureifes Land x 1,00
vorlaufiger objektspezifisch angepasster = 319,00 €/m?

beitragsfreier Bodenrichtwert

IV. Ermittlung des Gesamibodenwerts ErlGuterung
objekispezifisch angepasster beitragsfreier Bodenrichtwert = 319,00 €/m?
Fldche x 383 m?
beitragsfreier Bodenwert = 122.177,00 €
rd.  122.000.00 €

Der beitragsfreie Bodenwert betrégt
zum Wertermittlungsstichtag 18.08.2023 insgesamt 122.000.00 €.

Erlauterungen zur Bodenrichtwertanpassung

EO1

Die Umrechnung des Bodenrichtwerts auf die allgemeinen Wertverhdalinisse zum Wertermittlungsstich-
tag erfolgt unter Verwendung der vom ortlichen Gutachterausschuss mitgeteilten Bodenpreisentwick-
lung aus der Vergangenheit.

Im Bodenrichtwertbereich 400 €/m2 bis 499 €/m?2 betrug die Steigerung im Zeitraum 2018 bis 2020 (je-
weils zum 01.01.) + 9,2 %, d.h. pro Jahrrd. 4,6 %, im Zeitraum 2020 bis 2022 (jeweils zum 01.01.) + 20,7 %,
d.h. pro Jahrrd. 10,4 %.

Unter BerUcksichtigung der generell erkennbaren Bodenwertsteigerungen Uber alle Gemarkungen
hinweg erfolgt die BerUcksichtigung der zeitlichen Entwicklung fUr den Zeitraum 01.01.2022 bis zum
Wertermittlungsstichtag 18.08.2023 mit einem Zuschlag von +10 %.
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4.3 Ertragswertermittlung nach dem Liquidationswertverfahren

Der derzeitige Zustand bzw. die derzeitigen Nutzungsmoglichkeiten der baulichen und sonstigen An-
lagen lassen keine anderweitige wirtschaftliche (Um)Nutzung zu.

Aus diesen Grunden wurde ein wirtschaftlich handelnder Marktteilnehmer die vorhandenen bauli-
chen und sonstigen Anlagen mdglichst kurzfristig beseitigen. Der Wert der Immobilie bemisst sich des-
halb nach dem um die Ublichen Freilegungskosten geminderten Bodenwert (vgl. § 8 Abs. 3 Satz 2 Zif-
fer 3 ImmoWertV 21).

Der Ertragswert nach dem Liquidationswertverfahren ergibt sich gemdaBs nachfolgendem Bewertungs-
modell:

Bodenwert des freigelegten GrundstUcks
— Freilegungskosten
+ Freilegungserldse (nicht bodenwertbezogene Wertvorteile (wiederverwertbare Bauteile etc.))

= Ertragswert nach dem besonderen Liquidationswertverfahren

Bodenwert 122.000,00 €
Freilegungskosten/-erlose insg. - 88.000,00 €
spezieller (reduzierter) Bodenwert = Liquidationswert = 34.000,00 €

(= Verkehrswert, wenn alsbald freigelegt werden kann;
vgl. § 8 Abs. 3 Satz 2 Nr. 3 ImmoWertV 21)

vorlaufiger Ertragswert nach dem besonderen Liquidationswertverfahren 34.000,00 €
Marktanpassungsfaktor X 1,00
marktangepasster vorlaufiger Ertragswert = 34.000,00 €
nach dem besonderen Liquidationswertverfahren
besondere objekispezifische Grundsticksmerkmale + 0,00 €
Ertragswert nach dem besonderen Liquidationswertverfahren 34.000,00 €
rd. 34.000,00 €
Freilegungskosten und Freilegungserlose
Freilegungskosten und -erl6se Wertbeeinflussung insg.
Freilegungskosten/-erldse (insgesamt) -88.000,00 €

e grobe Schatzung fur mittlere Bauart
und groBem Scheunenanteil
rd. 2.500 m3 x 35 €/m3 = rd. 88.000 €

Summe -88.000,00 €
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4.4 Verkehrswert

Aus wirtschaftlichen Uberlegungen sind die Gebdude zu liquidieren, d.h. abzubrechen und das
GrundstUck freizulegen.

Der nach dem besonderen Liquidationswertverfahren ermittelte Ertragswert betrégt rd. 34.000,00 €.

Der Verkehrswert fUr das mit einer (ehemaligen) Landwirtschaftlichen Hofstelle bebaute Grundstick
in 68623 Lampertheim ST Hofheim, FlatenstraBe 29

Grundbuch Blatt Lfd.-Nr.
Hofheim 3146 11
Gemarkung Flur FlurstOck
Hofheim 1 304/1

wird zum Wertermittiungsstichtag 18.08.2023 mit rd.

34.000,00 €

in Worten: vierunddreiBigtausend Euro

geschatzi.

Der Sachverstandige bescheinigt durch seine Unterschrift zugleich, dass inm keine Ablehnungsarinde
entgegenstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachversténdiger nicht zuldssig ist oder
seinen Aussagen keine volle GlaubwUrdigkeit beigemessen werden kann.

Heppenheim, 30.10.2023

inl.-Ing.

Dipl.- Ing. Refibard Biztard in:

Hinweise zum Urheberschutz und zur Haftung

Urheberschutz, alle Rechte vorbehdalien. Das Gutachten ist nur fUr den Auftraggeber und den ange-
gebenen Zweck bestimmt. Eine Vervielfdltigung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit schriftlicher
Genehmigung gestattet. Insbesondere die enthaltenen Karten sind urheberrechilich geschitzi und
durfen nicht aus dem Gutachten separiert oder einer anderen Nutzung zugefUhrt werden.
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5 Rechisgrundlagen, verwendete Literatur

5.1 Rechtsgrundiagen der Verkehrswertermittlung

BauGB:
Baugesetzbuch

BauNVO:
Baunutzungsverordnung — Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundsticke

BGB:
Burgerliches Gesetzbuch

IVG:
Gesetz Uber die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung

ImmoWertV:
Verordnung Uber die Grundsdatze fUr die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der fur die
Wertermittlung erforderlichen Daten — Immobilienwertermittiungsverordnung — ImmoWertV

SW-RL:
Richtlinie zur Ermittlung des Sachwerts (Sachwertrichtlinie — SW-RL)

VW-RL:
Richtlinie zur Ermittlung des Vergleichswerts und des Bodenwerts (Vergleichswertrichtlinie — VW-RL)

EW-RL:
Richtlinie zur Ermittlung des Ertragswerts (Ertragswertrichtlinie — EW-RL)

BRW-RL:
Richtlinie zur Ermittlung des Bodenrichtwerts (Bodenrichtwertrichtlinie — BRW-RL)

WeriR:
Wertermittlungsrichtlinien — Richtlinien fUr die Ermittlung der Verkehrswerte (Markiwerte) von Grund-
stGcken

WoFIV:
Wohnfldchenverordnung — Verordnung zur Berechnung der WohnflGdche

WMR:
Wohnfldchen- und Mietwertrichtlinie — Richtlinie zur wohnwertabhdngigen Wohnfldchenberechnung
und Mietwertermittlung

DIN 283:
DIN 283 Blaft 2 “Wohnungen; Berechnung der Wohnfldchen und Nutzfldchen™” (Ausgabe Februar
1962; obwohl im Oktober 1983 zurGckgezogen findet die Vorschrift in der Praxis weiter Anwendung)

BetrKV:
Befriebskostenverordnung — Verordnung Uber die Aufstellung von Betriebskosten

GEG:
Gebdudeenergiegesetz — Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien
zur Warme- und Kdlteerzeugung in Gebduden
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5.2

(0]

(1]

(2]

(3]

(4]

(5]

(6]
[7]
(8]

Verwendete Wertermittlungsliteratur / Markidaten

Gutachterausschuss fur Immobilienwerte: Immobilienmarktboericht 2023
(Daten des Immobilienmarktes SUdhessen)

Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung — Marktdaten und Praxishilfen, Loseblattsammlung,
Sprengnetter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2023

Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung — Lehrbuch und Kommentar, Loseblattsammlung,
Sprengnetter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2023

Sprengnetter (Hrsg.): Sprengnetter Books, Online-Wissensdatenbank zur Immobilienbewertung

Sprengnetter / Kierig: ImmoWertV. Das neue Wertermittlungsrecht — Kommentar zur Immobilien-
wertermittiungsverordnung, Sprengnetter Immobilienbewertung, Sinzig 2010

Sprengnetter (Hrsg.): Sachwertrichtlinie und NHK 2010 — Kommentar zu der neuen Wertermitt-
lungsrichtlinie zum Sachwertverfahren, Sprengnetter Immobilienbewertung, Sinzig 2014

Kleiber: Marktwertermittlung nach ImmoWertV, Bundesanzeiger-Verlag, 7. Auflage 2012
Kleiber: Verkehrswertermittiung von Grundsticken, Bundesanzeiger-Verlag, 9. Auflage 2020

Kleiber: Kleiber-digital, Online-Version des Printwerks (Verkehrswertermittiung von GrundstU-
cken), Bundesanzeiger-Verlag, Tagesaktuell mittels Online-Update

6 Verzeichnis der Anlagen

Anlage 1: Auszug aus der StraBenkarte (M. ca. 1 : 250.000)

Anlage 2: Auszug aus dem Stadtplan (M. ca. 1 : 20.000) mit Kennzeichnung

der Lage des Bewertungsobjekts

Anlage 3: Auszug aus der Katasterkarte (M. ca. 1 : 500) mit Kennzeichnung

des Bewertungsobjekts

Anlage 4: Bodenrichtwertauskunft

Anlage 5: Fotoaufnahmen
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Anlage 1: Auszug aus der StraBenkarte (M. ca. 1 :250.000)
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Quelle: StraBenkarte, Bundesamt fUr Kartographie und Geoddsie
(lizenziert Uber Sprengnetter Verlag und Software GmbH)
Stand: 22.09.2023
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Anlage 2: Auszug aus dem Stadtplan (M. ca. 1 : 20.000) mit Kennzeichnung
der Lage des Bewertungsobjekts
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Quelle: StraBenkarte, Bundesamt fUr Kartographie und Geoddsie

(lizenziert Uber Sprengnetter Verlag und Software GmbH)
Stand: 22.09.2023
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Anlage 3: Auszug aus der Liegenschaftskarte (M. ca. 1 : 500) mit Kennzeichnung
des Bewertungsobjekts

1@:_

102

Quelle: ALKIS Hessen, Hessisches Landesamt fir Bodenmanagement und Geoinformation, Wiesbaden
(lizenziert Uber Sprengnetter Verlag und Software GmbH)

Stand: 22.09.2023
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Anlage 4:

Bodenrichtwertauskunft

HESSEN Gutachterausschuss - Immobilienwerte (Bereich
Landkreise BergstraBe, Darmstadt-Dieburg, GroR-

e Gerau, Offenbach und Odenwaldkreis)
EE-

Bodenrichtwert-
auskunft

Erstellt am: 26.09.2023
Antrag: 202213142-1
AZ:

Bodenrichtwertauskunft fiir das Flurstiick

Gemeinde: Lampertheim
Gemarkung: Hofheim
Lagebezeichnung: Flatenstralle 27
Flur: 1

Flurstiick: 303

Stichtag des Bodenrichtwerts: 01.01.2022

Auszug aus der Bodenrichtwertkarte:
(Details zum zonalen Bodenrichtwert entnehmen Sie bitte der folgenden Seite sowie der Anlage)

2 90|
= 319 |18 37 | 2 = 2 86 = =
349 # 108 72 5 ]
1 22t 207 1 3
O 2
320 204 )
344 322 R B
- Flur1™7 » !
T 2|
pr 4 4]
' = 255
M2 . 4 104 ‘? o ﬂ
= ® = !
1 % ) 8 102 L- o
1
2 = " <l l.d
3
1
2 3
2 261 335 307 [ 9
g g = ‘i‘.

Dieser Auszug wurde maschinell erstellt.

Seite 1 von 2
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HESSEN Gutachterausschuss - Immobilienwerte (Bereich

Landkreise BergstraBe, Darmstadt-Dieburg, GroR-
= g Gerau, Offenbach und Odenwaldkreis)
== F
[o=az e

Bodenrichtwert-
auskunft

Erstellt am: 26.09.2023
Antrag: 2022131421
AZ:

Beschreibung der Bodenrichtwertzone

Das Flurstiick in Hofheim, FlatenstraBe 27 (genaue Beschreibung siehe Seite 1)

liegt in der nachfolgend beschriebenen Bodenrichtwertzone:

Gemeinde: Lampertheim

Gemarkung: Hofheim

Zonaler Bodenrichtwert: 290 €/m?

Nummer der Bodenrichtwertzone: 1

Stichtag des Bodenrichtwerts: 01.01.2022

Beschreibende Merkmale der Bodenrichtwertzone

Qualitat: Baureifes Land

Beitragszustand: erschlieBungsbeitrags-/kostenerstattungsbetragsfrei und
abgabenpflichtig nach Kommunalabgabengesetz

Nutzungsart: gemischte Bauflache

Flache des Richtwertgrundstiicks: 400 m?

Weitere Erlauterungen zu den Bodenrichtwerten und Umrechnungskoeffizienten entnehmen Sie bitte der Anlage.

Seite 2 von 2
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Anlage 5: Fotoaufnahmen

Bild 1: StraBenansicht des Bewertungsobjekts

Bild 2: StraBenansicht des Bewertungsobjekts
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Bild 3: StraBenansicht des Bewertungsobjekts
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Bild 4: StraBenansicht des Bewertungsobjekts
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Bild 5: Hofansicht des Bewertungsobjekts

Bild 6: Hofansicht (Nachbarhof Nr. 27) des Bewertungsobjekts
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Hofansicht des Bewertungsobjekts

Bild 7:

Hofansicht des Bewertungsobjekts

Bild 8:
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R

Bild 9: Hofansicht des Bewertungsobjekts

Bild 10:

Innenansicht des Bewertungsobjekts (Scheune)
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Bild 11: Innenansicht des Bewertungsobjekts (Scheune)

Bild 12: Innenansicht des Bewertungsobjekts (Scheune)
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Bild 13: Innenansicht des Bewertungsobjekts (Scheune)

Bild 14: Innenansicht des Bewertungsobjekts (Scheune)



	1 Allgemeine Angaben
	1.1 Angaben zum Bewertungsobjekt
	1.2 Angaben zum Auftraggeber und Eigentümer
	1.3 Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung
	1.4 Mitteilungen und Hinweise (Fragen des Gerichts)

	2 Grund- und Bodenbeschreibung
	2.1 Lage
	2.1.1 Großräumige Lage (Makrolage)
	2.1.2 Kleinräumige Lage (Mikrolage)

	2.2 Gestalt und Form
	2.3 Erschließung, Baugrund etc.
	2.4 Privatrechtliche Situation
	2.5 Öffentlich-rechtliche Situation
	2.5.1 Baulasten und Denkmalschutz
	2.5.2 Bauplanungsrecht
	2.5.3 Bauordnungsrecht

	2.6 Entwicklungszustand inkl. Beitragssituation
	2.7 Derzeitige Nutzung und Vermietungssituation
	2.8 Zukünftige wirtschaftliche Nutzung

	3 Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen
	4 Ermittlung des Verkehrswerts
	4.1 Grundbuch- und Katasterangaben des Bewertungsobjekts
	4.2 Bodenwertermittlung
	4.2.1 Bodenrichtwert mit Definition des Bodenrichtwertgrundstücks
	4.2.2 Beschreibung des Bewertungsgrundstücks
	4.2.3 Bodenwertermittlung des Bewertungsgrundstücks
	E01


	4.3 Ertragswertermittlung nach dem Liquidationswertverfahren
	4.4 Verkehrswert
	Hinweise zum Urheberschutz und zur Haftung


	5 Rechtsgrundlagen, verwendete Literatur
	5.1 Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung
	5.2 Verwendete Wertermittlungsliteratur / Marktdaten

	6 Verzeichnis der Anlagen

